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Regeste
Asyl und Wegweisung
Erwägungen
E. 1
Die Beschwerde wird betreffend Verneinung der Flüchtlingseigenschaft und Ablehnung des Asylgesuches (Dispositivziffern 1 und 2 der angefochtenen Verfügung) abgewiesen.
E. 2
Die den Wegweisungspunkt betreffenden Dispositivziffern 3-5 der angefochtenen Verfügung werden aufgehoben.
E. 3
Die Verfahrenskosten von Fr. 600.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
E. 4
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
E. 5
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